
Seite 1 von 4 
 

Antragsbuch 
für den 

 Parteitag der 
AfD Bayern 

am 
 9.-10.11.2019 

 
 
 
 
 
 



Seite 2 von 4 
 

Inhaltsverzeichnis 
Vorläufige Tagesordnung ........................................................................................................................ 3 

1. Anträge zur Tagesordnung: ............................................................................................................. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 3 von 4 
 

Vorläufige Tagesordnung 
 

 

    1. Begrüßung durch den Landesvorstand 
    2. Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
    3. Wahl des Versammlungsleiters und Stellvertretenden Versammlungsleiters 
    4. Wahl der Protokollführer 
    5. Feststellung anwesender Mitglieder 
    6. Wahl des Wahlleiters, stv. Wahlleiters und der Zählkommission 
    7. Wahl der Mandatsprüfungskommission und ggf. Ergänzung der Antragskommission 
    8. Beschluss der Tagesordnung 
    9. Nationalhymne zum Tag des Mauerfalls 
    10. Wahl des Schiedsgerichts 
    11. Wahl Delegierte Konvent 
    12. Vorstellung des Berichts der Rechnungsprüfung des Landesverbandes Bayern für das           
Geschäftsjahr 2017 mit Aussprache 
    13. Entlastung des Landesvorstandes für das Geschäftsjahr 2017 
    14. Wahl neuer Rechnungsprüfer 
    15. Vorstellung und Stimmungsbild Kandidaten Bundesvorstand 
    16. Vorstellung der Arbeit der Landesprogrammkommission für den Kommunalwahlkampf 
    17. Sonstiges 
    18. Bayernhymne 
    19. Schluss des Parteitags 
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1. Anträge zur Tagesordnung: 
 

§ 10 Wahlordnung (neu) - Maschinelle Auszählung 

(1) Abstimmungen und Wahlen können grundsätzlich maschinell ausgezählt werden, sofern  

a) es sich um ein in sich abgeschlossenes System handelt, dass keine Datenverbindung zu 

externen Komponenten hat und außer Standardsoftware keine andere als die notwendige 

Software installiert hat,   

b) ein vom Landesvorstand bestellter unabhängiger Sachverständige das Ergebnis seiner 

Risikoanalyse zu den eingesetzten Komponenten und der Konfiguration des Systems, 

insbesondere zur Sicherheit, Funktion, Manipulationsschutz und einem Verzeichnis (Name, 

Typ, Art der installierten Software, angewandte Updates sowie Patches) der maschinellen 

Auszählung der Stimmzettel den Versammlungsteilnehmern vorgestellt hat, 

c) jeweils ein weiterer, von den Bezirksvorständen bestellter unabhängiger Sachverständige die 

Gelegenheit erhalten hat, sein Ergebnis zur qualitativen Begutachtung der Risikoanalyse zu 

lit.b vorzustellen und  

d) die Versammlung dies mit einfacher Mehrheit beschließt. 

 

(2) Die Risikoanalyse des vom Landesvorstand bestellten unabhängigen Sachverständigen ist ab 

dem Zeitpunkt der Ladung auf der Internetseite des Landesverbandes zugänglich zu halten.  

 

(3) Der Leiter der Wahlkommission hat das Recht und die Pflicht jederzeit in die maschinelle 

Auszählung einzugreifen. Die Mitglieder der Zählkommission begleiten die maschinelle Auszählung. 

Der Wahlleiter hat das Recht, jederzeit in die Auszählung einzugreifen und eine manuelle 

Nachzählung zu fordern. Die Beobachtung der Auszählung durch Mitglieder des Landesparteitags ist 

jederzeit möglich, sofern ohne Störung des Auszählvorgangs möglich ist. In jedem Fall ist den 

Weisungen des Wahlleiters Folge zu leisten. 

 

(4) Auf Antrag aus der Mitte der Versammlung beschließt die Versammlung mit einem Drittel 

der abgegebenen gültigen Stimmen ohne Enthaltungen die manuelle Nachzählung durch die 

Zählkommission. 

Begründung: 
Das manuelle Auszählen von Stimmzetteln ist sehr zeitaufwendig. 
Die Verwendung von elektronischen Stimmgeräten ist kostspielig und It-sicherheitstechnisch 
umstritten. Ferner sind bei Aufstellungsversammlungen zu öffentlichen Wahlen elektronische 
Stimmgeräte nicht zulässig. 
Computergestützte Stimmauszählung ist erheblich schneller wie manuelles Auszählen, wesentlich 
kostengünstiger wie elektronische Stimmgeräte und ferner bei Aufstellungsversammlungen zulässig. 
Die Verwendung des computergestützten Auszählungssystems ist insbesondere vor dem Hintergrund 
der in spätestens zwei Jahren anstehenden Aufstellungsversammlungen zur Bundestagswahl sehr 
hilfreich. Zur letzten Bundestagswahl 2017 hatten wir sechs komplette Tage an vier Wochenenden 
mit Wahlen und Auszählungen verbracht. Das System würde eine erhebliche zeitliche und finanzielle 
Einsparung ermöglichen. 
 
Die Änderung der Wahlordnung dient zur Klarstellung der Rechtslage und Definition des 
organisatorischen Verfahrens. 


